
Satzung des Kulturvereins Zarrendorf e.V.    
Die in dieser Satzung verwandten personenbezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu 
verstehen und schließen die weibliche sowie diverse Form jeweils mit ein.  

 

§ 1 Name, Sitz, Geschä sjahr 

Der Verein führt den Namen „Kulturverein Zarrendorf."  

Der Verein hat seinen Sitz in Zarrendorf, Bahnhofstraße 22b.  

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er zu seinem Namen 
den Zusatz e.V.  

Das Geschä sjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck des Vereins 

1.  Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Förderung der Kunst und Kultur (der Brauchtumspflege), der 
Kinder-und Jugendarbeit, sowie die Sicherung des Kultur- und Freizeitangebotes in Zarrendorf. Weiterhin 
soll möglichst vielen Bürgern die Teilnahme an verschiedenar gen kulturellen Veranstaltungen 
(Theatergastspiele, Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen u.ä.) ermöglicht werden. Der Zweck des 
Vereins wird insbesondere verwirklicht durch Konzep on, Förderung und Durchführung von 
Kulturveranstaltungen.  

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der 
Abgabenordnung „Steuerbegüns gte Zwecke“  

3. Der Verein ist selbstlos tä g, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke.  

4. Die Organe des Vereins (§ 6) üben ihre Tä gkeit ehrenamtlich aus.  

5. Mi el des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder des Vereins 
erhalten keine Zuwendungen aus Mi eln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns gt werden.  

6. Der Verein räumt den Angehörigen aller Na onalitäten und Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte ein 
und vertri  den Grundsatz parteipoli scher, religiöser und weltanschaulicher Toleranz und Neutralität.  

7. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder 
sexualisierter Art ist.  

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedscha  

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juris sche Person werden.  

2. Die Mitgliedscha  wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schri licher Aufnahmeantrag an den 
Vorstand zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung 



beginnt die Mitgliedscha . Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrages erkennt das Mitglied 
die Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gül gen Fassung an.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedscha  

1. Die Mitgliedscha  endet 

a) durch freiwilligen Austri  (Kündigung)  
b) durch Streichung von der Mitgliederliste  
c) durch Ausschluss aus dem Verein  
d) mit dem Tod des Mitgliedes  

2. Der freiwillige Austri  erfolgt durch schri liche Kündigung gegenüber dem Vorstand. Der Austri  ist nur 
zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zulässig.  

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist und eine weitere Wartefrist 
von vier Wochen abgelaufen ist. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.  

4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in 
schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat.  

5. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit 2/3 
Mehrheit. Der Vorstand hat dem betroffenen Mitglied mindestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung den Ausschließungsantrag mit Begründung in Abschri  zu übersenden. Eine 
schri liche Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes ist der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu 
bringen.  

6. Der Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schri lich mitgeteilt und wird mit 
dem Zugang wirksam.  

7. Bei Beendigung der Mitgliedscha  besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen.  

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Arbeit des Vereins wird ermöglicht durch:  

a) die Mitgliedsbeiträge  
b) Spenden  
c) Zuschüsse von Gemeinde, Landkreis und Staat   
d) Einnahmen aus Veranstaltungen  

2. Die Mitgliedsbeiträge werden einmal jährlich erhoben. Bei Neumitgliedern wird der gesamte Beitrag im 
Eintri sjahr fällig.  

3. Der Beitrag wird in einer Beitragsordnung geregelt. Die Beitragsordnung wird von der 
Mitgliederversammlung beschlossen.  

4. Im Falle der vorzei gen Beendigung der Mitgliedscha  im laufenden Jahr verfällt der gezahlte 
Mitgliedsbeitrag. 

 



§ 6 Organe des Vereins 

1. Die Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand 

 

§ 7 Die Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.  

2. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich sta ; sie sollte im 1. Quartal des 
Kalenderjahres durchgeführt werden. 

 3. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen in 
Tex orm unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Anträge auf Satzungs- und Beitragsänderungen 
müssen mit der Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden. 

 4. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen 
Mitglied des Vorstandes geleitet. Der Versammlungsleiter bes mmt den Protokollführer.  

5. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gül gen S mmen. 
S mmenthaltungen gelten nicht als abgegebene S mmen, S mmengleichheit bedeutet Ablehnung.  

6. Satzungsänderungen sowie Änderungen des Vereinszwecks erfordern eine Dreiviertelmehrheit der 
abgegebenen gül gen S mmen.  

7. Bei Wahlen muss eine geheime Abs mmung erfolgen, wenn diese von wenigstens 10 v.H. der 
s mmberech gten Anwesenden beantragt wird.  

8. Anträge können gestellt werden:  

a) von jedem Mitglied  
b) vom Vorstand  

9. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn das 
Vereinsinteresse es erfordert oder, wenn mindestens ein Dri el der Mitglieder die Einberufung schri lich 
und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

10. Anträge müssen mindestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung schri lich beim Vorstand 
des Vereins eingegangen sein. Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur 
behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit einfacher Mehrheit bejaht wird. Anträge auf 
Satzungsänderungen, die nicht auf der Tagesordnung stehen, werden nicht behandelt. 
Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen.  

11. Über den Verlauf jeder Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, in dem die Beschlüsse 
verzeichnet sind. Es ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.  

12. Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung ein S mmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied. Jedes 
s mmberech gte Mitglied hat eine S mme. Das S mmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und ist 
nicht übertragbar.  

 

 



§ 8 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig:  

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer  
c) Entlastung und Wahl des Vorstandes  
d) Wahl der Kassenprüfer  
e) Wahl von Mitgliedern für Ausschüsse  
f) Festsetzung von Beiträgen sowie deren Fälligkeiten in der Beitragsordnung  
g) Genehmigung des Haushaltsplanes 
h) Satzungsänderungen  
i) Beschlussfassung über eingereichte Anträge  
j) Ausschluss eines Mitgliedes (§ 4.5)  
k) Auflösung des Vereins  

 

§ 9 Vorstand 

1. Der Gesamtvorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden  
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden  
c) dem Schatzmeister  
d) dem Schri führer  
e) bis zu vier Beisitzern  

2. Der vertretungsberech gte Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende und der Schatzmeister. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der 
vorstehend genannten Personen gemeinsam vertreten.  

3. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes werden jeweils für eine Dauer von 2 Jahren gewählt. 

 

§ 10 Zuständigkeiten des Vorstandes 

Der Vorstand führt die Geschä e im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er 
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei S mmengleichheit entscheidet die S mme des 
Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die 
Angelegenheiten des Vereins und berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tä gkeit. Der Vorstand 
ist berech gt, für bes mmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen. 

 

§ 11 Ha ung 

1. Ehrenamtlich Tä ge, Organ- oder Amtsträger sowie Mitglieder des Vereins, deren Vergütung die 
Ehrenamtspauschale entsprechend § 3 Nr. 26a EStG im Jahr nicht übersteigt, ha en für Schäden, die sie in 
Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tä gkeit verursachen, gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern, 
entsprechend § 31 a und b BGB nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig  keit.  

2. Der Verein ha et gegenüber seinen Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verurôsachte 
Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des 



Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des 
Vereins abgedeckt sind.  

3. Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei 
der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so 
können sie, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, entsprechend § 31 b, Absatz 2 BGB vom Verein 
die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen.  

 

§ 12 Kassenprüfer 

1. Als Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung zwei Mitglieder für die Dauer von 2 Jahren 
mit einfacher Mehrheit gewählt. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören. 

2. Die Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege sachlich und 
rechnerisch prüfen und der Mitgliederversammlung hierüber einen Bericht vorlegen.  

3. Festgestellte Unregelmäßigkeiten werden unverzüglich dem Vorstand gemeldet.  

 

§ 13 Vereinsordnungen 

 Soweit die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Vorstand ermäch gt, durch Beschluss 
nachfolgende Ordnungen zu erlassen.  

a) Beitragsordnung  
b) Finanzordnung  

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 

§ 14 Vergütung der Tä gkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte Mitarbeit 

1. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksich gung der wirtscha lichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder 
Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a EStG 
ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der 
Vorstand zuständig. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksich gung der wirtscha lichen 
Verhältnisse und der Haushaltslage Au räge über Tä gkeiten für den Verein gegen eine angemessene 
Vergütung oder Honorierung an Dri e vergeben.  

2. Amtsträger, Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach 
§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tä gkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefonkosten. Die Ersta ung setzt die 
vorherige Au ragserteilung durch den Vorstand voraus und erfolgt nur in dem Umfang und in der Höhe, 
wie sie durch die gesetzlichen Vorschri en als steuerfrei anerkannt ist. Die Amtsträger, Mitglieder und 
Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten.  

3. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Ersta ungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendung mit 
prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.  

4. Einzelheiten können in einer Finanzordnung geregelt werden.  

 



§ 15 Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Vereinsmitglieder verarbeitet. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschri en beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

a) das Recht auf Auskun  nach Ar kel 15 DSGVO 
b) das Recht auf Berich gung nach Ar kel 16 DSGVO 
c) das Recht auf Löschung nach Ar kel 17 DSGVO 
d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Ar kel 18 DSGVO 
e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ar kel 20 DSGVO 
f) das Widerspruchsrecht nach Ar kel 21 DSGVO.  

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tä gen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, Dri en zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 

§ 16 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Einhaltung einer 
vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung 
müssen zwei Dri el der s mmberech gten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist 
eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gül gen S mmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung 
nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei 
der Einberufung hinzuweisen.  

2. Liquidatoren sind der Vorsitzende und der Schatzmeister. Die Mitgliederversammlung ist berech gt, 
zwei andere Vereinsmitglieder als Liquidatoren zu benennen, die dann die laufenden Geschä e 
abzuwickeln haben.  

3. Die Überschüsse der Vereinskasse sowie die sonst vorhandenen Vermögensgegenstände sind Eigentum 
des Vereins. Im Falle der Auflösung des Vereins oder beim Wegfall seiner steuerbegüns gten Zwecke fällt 
das verbleibende Vereinsvermögen an die Gemeinde Zarrendorf, die es ausschließlich und unmi elbar für 
die in § 2 dieser Satzung bezeichneten gemeinnützigen Zwecke zu verwenden hat.  

 

§ 17 Gül gkeit dieser Satzung 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 10.01.2020 beschlossen und auf der 
Mitgliederversammlung am 13.08.2020 im Punkt 9 - Vorstand - geändert.  

Am 19.01.2024 wurden in der Mitgliederversammlung weitere Änderungen in §2 Punkt 1, §9 Punkt 1e 
und in §12 Punkt 1 beschlossen 

Die Satzung tri  mit Eintragung in das Vereinsregister in Kra .  

Zarrendorf, den 19.01.2024 


